Ausführungsbestimmungen für den 21. Internationalen Militärischen Segelflugwettbewerb 2026 sowie Juniorenqualifikationsmeisterschaft in Trollenhagen / Neubrandenburg

1. 	Allgemeines
1.1. 	Es gelten folgende Regeln für Segelflugwettbewerbe in der jeweils aktuellen Ausgabe (https://www.daec.de/sportarten/segelflug/download/). Diese Ausführungsbestimmungen sind Bestandteil der Ausschreibung des IMGC 2026 sowie der Juniorenqualifikationsmeisterschaft. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
1.2. 	Zu einer Wettbewerbsmannschaft gehört neben dem Segelflugzeugführer mindestens ein namentlich benannter Helfer. (Zwei Teams können sich einen Helfer teilen).
1.3. 	Die Bundeswehrflugsportvereinigung sowie seine Organe und Erfüllungsgehilfen haften weder für Personen- oder Sachschäden, die Teilnehmer oder Mannschaftsmitglieder erleiden, noch die von Teilnehmern oder Mannschaftsmitgliedern gegenüber Dritten verursacht werden.

2.	Regeln 
2.1 		Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die DAeC-Segelflugbetriebsordnung (SBO).
2.2 		Sporting Code, Sektion 3, Klasse D und DM der FAI.
2.3		Die zum Wettbewerb gültige Fassung der Wettbewerbsordnung (SWO) vom DAeC. 
2.4 		Diese Ausschreibung des Veranstalters und eventuelle Nachträge.
2.5 		Die Ausführungsbestimmungen des Ausrichters.  
2.6 		Festlegungen der Wettbewerbsleitung im Eröffnungs- und im täglichen Briefing.
2.7 	Die Beurkundung der Flüge erfolgt mit GNSS - Flugrekorder. Erlaubt sind alle GNSS- Flugrekorder, von der IGC zugelassen sind. Als Backup ist ein zweiter GNSS-Flugrekorder zugelassen.
2.8 	Abflugverfahren und Wettbewerbsaufgaben werden in den täglichen Briefings bekannt gegeben.
2.9 	Juryentscheidungen sind endgültig.
2.10 	Es gelten die jeweils aktuelle Anti-Doping-Ordnung des DAeC (ADO), der Bestandteil dieser Ausschreibung ist und damit der nationale Anti-Doping-Code. Insbesondere Artikel 9 des Codes der besagt:	 
„Bei Einzelsportarten führt ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen in Verbindung mit einer Dopingkontrolle innerhalb des Wettkampfes automatisch zur Annullierung des in diesem Wettkampf erzielten Ergebnisses, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen, einschließlich der Aberkennung von Medaillen, Punkten und Preisen.“	
Die ADO, ihre Anhänge, der NADA-Code, die Verbotsliste, die Beispielliste erlaubter Medikamente, der Standard für medizinische Ausnahmegenehmigungen inkl. Antragsfristen, sowie Ausnahmeanträge sind auf der DAeC-Homepage unter folgendem Link veröffentlicht und ebenfalls Bestandteile dieser Ausschreibung: https://www.daec.de/fachbereiche/anti-doping-sport/anti-doping/regelwerke/

Die Verantwortlichkeit aller teilnehmenden Piloten zur Einhaltung der Anti-Doping-Regeln bleibt auch mit dieser Information unberührt.


3. 	Wettbewerbsleitung und Jury
3.1. 	Wettbewerbsleitung
Wettbewerbsleiter:	Kapitän z.S. Frank Strewing
Sportleiter:		Oberleutnant Jake Glahn
Meteorologe:		tbd.	
Flugleitung:		Hauptmann Markus Grohmann
Auswertung:		Hauptgefreiter Jan Schrowangen & Markus Wendling
3.2. 	Jury:			Wird zum Eröffnungsbriefing bekannt gegeben.
[bookmark: _Int_0vRykO31]3.3. 	Sicherheitskomitee:	Wird aus den gewählten Klassensprechern/innen und dem Sportleiter gebildet.
4. 	Grundlagen
4.1. 	Die Meisterschaft wird nach den in Ziffer 2 der Ausschreibung (Regeln) bezeichneten Grundlagen, den Ausführungsbestimmungen, den Auflagen der DFS GmbH und der Betriebsabsprache mit der Flugplatzgesellschaft Neubrandenburg durchgeführt.
4.2. 	Es gilt die „Wettbewerbsordnung für Segelflugmeisterschaften“ (SWO) in der aktuell gültigen Fassung
4.3. 	Gewichtsregelung in der Clubklasse:
Zu dem in den Ausführungsbestimmungen festgelegten Termin, spätestens zur Dokumenten /Technischen Kontrolle, muss der Teilnehmer dem Ausrichter folgende Unterlagen (in Papierform) vorlegen: 
· gültiger Wägebericht (bzw. Gewichtsübersicht); 
· Ausrüstungsverzeichnis 
· „Gewichtsformblatt“ (SWO Anlage G), 
4.4. 	Die Wertung der Klassen erfolgt nach der Daec Indexliste 2026. Für die Clubklasse ist der entsprechende korrigiere Index gemäß SWO, Anlage G Gewichtformblatt Clubklasse zu errechnen.
4.5. 	Startaufbau/Startbetrieb:
Die Segelflugzeuge werden im Flugzeugschlepp/Eigenstart gestartet. Beim Aufstellen muss so aufgeschlossen werden, dass keine Lücken entstehen. Die Aufstellung muss zum Zeitpunkt der Startbereitschaft abgeschlossen sein. Zu spät kommende Flugzeuge starten zum Schluss des gesamten Feldes.
4.6. 	Ausklinkhöhe / Motorabstellhöhe:
4.6.1. 	Die Ausklinkhöhe beträgt 600m AGL.
4.6.2.	Eigenstartfähige Segelflugzeuge dürfen in allen Klassen aus eigener Kraft starten, sofern Motorlauf und Höhe dokumentiert werden können. Die für Segelflugzeuge festgelegte Ausklinkhöhe von 600m AGL gilt auch für eigenstartfähige Segelflugzeuge und muss zum Ende des Kraftfluges wieder erreicht / unterschritten werden (ein kurzzeitiges Überschreiten dieser Höhe ist z.B. erlaubt, wenn diese während des Abstell- und Einfahrprozesses des Triebwerkes wieder abgebaut wird). Wenn im Eigenstart gestartet wird, muss ebenfalls die Schlepproute eingehalten werden. Das Abstellen und Einfahren des Triebwerks hat im Ausklinkraum zu erfolgen.
4.6.3.	Die für Segelflugzeuge festgelegte Ausklinkhöhe von 600m AGL gilt auch für nicht-eigenstartfähige motorisierte Segelflugzeuge und muss zum Ende des Probelaufes wieder erreicht / unterschritten werden (ein kurzzeitiges Überschreiten dieser Höhe ist z.B. erlaubt, wenn diese während des Abstell- und Einfahrprozesses des Triebwerkes wieder abgebaut wird).
4.6.4.	Segelflugzeuge mit funktionsfähigem Triebwerk müssen zu Beginn des Wettbewerbes (Trainings- oder 1. Wertungstag) einmalig nachweisen, dass die zugelassenen Beurkundungssysteme einwandfrei funktionieren. Dazu haben im F-Schlepp gestartete motorisierte Segelflugzeuge haben diese Beurkundung unmittelbar (innerhalb 2 Minuten) nach dem Ausklinken durchzuführen und im Motorabstellraum nach denselben Höhenregeln wie die Eigenstarter zu beenden.
4.6.5.	Ein Wiederanlassen des Motors vor dem Abflug ist nur nach Genehmigung durch den Sportleiter/Flugleiter und auch nur in der Platzrunde erlaubt. Jeder Motorlauf, mit Ausnahme des ersten Probelaufs, der außerhalb der Platzrunde durchgeführt wird, zählt als Außenlandung.
4.7. 	Dokumentation:
4.7.1.	Die Dokumentation erfolgt ausschließlich mittels IGC-zugelassenem GNSS Flugrekorder gem. Sporting Code 3 Annex B. 
4.7.2.	Die Aufzeichnungsrate beim IMGC beträgt 1 Sekunde.
4.7.3.	Der Abflug wird mit GNSS gemäß SWO 7.3 beurkundet. Der Abflugpunkt wird für die jeweilige Klasse beim Tagesbriefing bekannt gegeben.
4.7.4.	Eine mögliche Abflughöhen- und/oder Abfluggeschwindigkeitsbegrenzung wird beim täglichen Briefing bekannt gegeben. Die gesetzlichen Bestimmungen der Luftraumstruktur sind in jedem Fall einzuhalten.
4.7.5.	Der Abflug wird für die einzelnen Klassen getrennt über Funk freigegeben. Die Freigabe erfolgt frühestens 30 Minuten nach dem Start des letzten regulär gestarteten Segelflugzeuges der jeweiligen Klasse. 
4.8. 	Startreihenfolge und Landungen am Platz:
4.8.1.	Die Startreihenfolge wird vor dem täglichen Briefing bekannt gegeben.
4.8.2.	Erfolgt eine Landung am Platz – außer bei einem Fehlstart – kann der Widerstart frühestens nach dem Start des letzten regulären Teilnehmers seiner Klasse, oder nach dem letzten regulären Teilnehmer der gerade im Schlepp befindlichen Klasse erfolgen. Ein Startverzicht gilt als erfolgter Start.
4.9. 	Zielerreichung und Landung:
4.9.1.	Die Zielerreichung erfolgt mit dem erstmaligen Einfliegen in einen Zielkreis gem. SWO 7.6. und wird mit GNSS dokumentiert. 
4.9.2.	Der zu nutzende Zielkreis verläuft mit einem Radius von 5 km um den Wendepunkt „001“ und besitzt eine Mindesthöhe von 400m GND für alle Klassen.
4.9.3.	Die Teilnehmer haben ihre Ankunft am Zielkreis spätestens 10 km vorher über Funk bekannt zu geben, indem sie ihr Wettbewerbskennzeichen und die Kilometer bis zum Über-/Einflug ansagen.
4.9.4.	Ein Unterschreiten der Mindesthöhe oder starkes Hochziehen nach dem Überqueren des Zielkreises werden als gefährliches Fliegen gem. Ziffer SWO 10.5 geahndet.
4.9.5.	Nach dem Zielkreisüberflug muss der Teilnehmer unverzüglich landen. Direktlandungen sind zulässig und werden empfohlen. Alternativ – z.B. bei zu viel Resthöhe – ist die Platzrunde zu nutzen.
4.9.6.	Die Landungen haben in der in Landerichtung jeweils hinten liegenden Gras-Lane lang zu erfolgen. Ein z.B. aus Bequemlichkeitsgründen kurzes Landen sowie ein seitliches Rausrollen sind untersagt.
4.10 	Sonstiges:
4.10.1.	Flugsicherheit:
Die am Flugplatz Neubrandenburg geltende Luftraumordnung und Verfahren werden beim Briefing bekannt gegeben. Um Pulkbildung zu verhindern, werden für die verschiedenen Klassen unterschiedliche Abflugpunkte festgelegt. Ebenso kann eine maximale Abflughöhe festgelegt werden, um Ansammlungen dicht unter der Wolkenbasis zu verhindern.
Wasserballast muss so abgelassen werden, dass kein anderes Luftfahrzeug dadurch behindert wird.
4.10.2.	Die offizielle Wettbewerbssprache ist Englisch. Bei Bedarf wird Deutsch als zweite Sprache genutzt.
5.  	Segelflugzeug und Ausrüstung
5.1. 	Segelflugzeug:
5.1.1.	Das Segelflugzeug muss ausgerüstet sein mit:
· zugelassenem Rettungsfallschirm oder Gesamtrettungssystem
· Sollinstrumentierung,
· akustisches Variometer,
· Funksprechgerät 8,33Khz,
· IGC zugelassenem GNSS Dokumentationssystem,
· gültige Luftfahrtkarten 2026 für das Wettbewerbsgebiet,
· das Mitführen und der Betrieb eines in Funktion befindlichen Kollisionswarngerätes (FLARM oder FLARM- kompatibel) ist Pflicht.
· ACL, das von vorne bei Tageslicht im Flug gut sichtbar. Alternativ Je ein oder mehrere Streifen in leuchtenden Farben (rot, orange oder pink) an beiden Außenflügeln inkl. Winglets mit einer Gesamtbreite von mindestens 20 cm, der von der Nasenleiste mindestens 50 % der Flügeltiefe an Ober- und -unterseite bedeckt
5.1.2.	Nicht betrieben werden dürfen Instrumente und tragbare Geräte, die dem Segelflug-zeugführer das Fliegen ohne Sicht ermöglichen. 
5.1.3.	Zubehör für Loggersysteme:
Die IGC-Loggerfiles müssen vom Piloten selbstständig ausgelesen und der Wettbewerbsleitung, per E-Mail übermittelt werden. In jedem Fall ist das Loggerfile innerhalb von 45 Minuten nach der Landung auf dem Zielplatz zur Verfügung stehen. Abweichungen davon können nach SWO Ziffer 10 geahndet werden.
Die Teilnehmer müssen in der Lage sein, der Wettbewerbsleitung auf Verlangen ein System zum Auslesen der Loggerfiles zur Verfügung zu stellen (Hard- und Software). 
5.1.4.	Für die einwandfreie Funktion und Verkehrssicherheit der Segelflugzeuge, Rückholfahrzeuge und Anhänger sowie der Geräte und Ausrüstung (Fallschirm, Logger usw.) ist jeder Pilot selbst verantwortlich. Jedes Luftfahrzeug muss der Wettbewerbsleitung vor dem ersten Start für eine Überprüfung in aufgerüstetem Zustand zur Verfügung stehen. Eine nachfolgende Änderung (Winglets, Spannweitenverlängerung, Ein-und Ausbauten etc.) ist nicht mehr erlaubt. Weiterhin ist jeder Pilot eigenverantwortlich zur Einhaltung der durch den Hersteller vorgegebenen Betriebsgrenzen verpflichtet. Der Ausrichter behält sich vor, Kontrollen der Abflugmassen durchzuführen.
5.2. 	Wettbewerbskennzeichen:
5.2.1.	Als Wettbewerbskennzeichen sind mit folgender Vorrangigkeit zugelassen:
· DAeC Dauerkennzeichen,
· Die beiden letzten Ziffern des Flugzeugkennzeichens,
· Andere, bis dreistellige Kombinationen aus Ziffern oder Buchstaben.
5.2.2.	Bei Verwechslungsgefahr teilt die Wettbewerbsleitung ein anderes Wettbewerbskenn-zeichen zu. DAeC Dauerkennzeichen bleiben hiervon unberührt.
5.2.3.	Das Wettbewerbskennzeichen ist am Segelflugzeug (links und rechts am Seitenleit-werk), am Anhänger, am KFZ sowie am Wohnwagen und/oder Zelt deutlich sichtbar anzubringen.
6.  	Kommunikation
6.1.	Die Betriebsfrequenzen und deren Verwendung werden beim Eröffnungsbriefing bekanntgegeben.
6.2.	Die Rufnummer der Wettbewerbsleitung, sowie weitere Rufnummern, unter denen Landemeldungen abgegeben werden können, werden im Eröffnungsbriefing bekannt gegeben.
7.  	Landemeldung
7.1	Bei Außenlandungen – auch auf Flugplätzen – ist die Landemeldung unverzüglich von der Mannschaft der Wettbewerbsleitung zu übergeben.
8.  	Auswertung
8.1.	Die Auswertung erfolgt mit der Software "SeeYou". Der Veranstalter stellt eine Luftraumdatei zur Verfügung
8.2.	Die vorläufige Tageswertung und der sich daraus ergebende Gesamtstand werden per SeeYou ermittelt und täglich auf der Plattform „SoaringSpot“ sowie per Aushang veröffentlicht.
8.3.	Die endgültige Tageswertung und der sich daraus ergebende Gesamtstand werden nach Ablauf der Beschwerdefristen, bzw. nach Bearbeitungsende von Beschwerden und Einsprüchen veröffentlicht.
9.  	Beschwerden und Proteste
9.1. 	Grundlage für das Einlegen von Beschwerden bildet die SWO.
· Beschwerden werden nach SWO 10.6 behandelt.
· Proteste werden nach SWO 10.7 behandelt.
10.	Regelwidrigkeiten, Ahndungen
10.1.	Durch die Wettbewerbsleitung können Ahndungen gemäß SWO §10 sowohl gegen Teilnehmer, als auch Mannschaften ausgesprochen werden. Einzelheiten regelt die SWO.
10.2.	Sportlicher Betrug hat den sofortigen Ausschluss von der Meisterschaft zur Folge. Bei festgestelltem Doping wird der Betreffende von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die zuständigen Disziplinarvorgesetzten bei Bundeswehrangehörigen werden entsprechend in Kenntnis gesetzt.
11. 	Sonstiges
11.1.  	Dokumentenkontrolle:
Für das Luftfahrzeug:
· Eintragungsschein,
· Gültige Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC),
· Lufttüchtigkeitszeugnis, ggf. Fluggenehmigung,
· Urkunde zum Betreiben einer Luftfunkstelle,
· Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß den europäischen Bestimmungen,
· Bordbuch,
· IGC Kennung der genutzten GNSS Dokumentationssysteme,
· Nachweis über die Jahresnachprüfung des Rettungsfallschirmes,
· Wägebericht,
Für den Piloten:
· Luftfahrerschein für Segelflugzeugführer inkl. der Berechtigung für die entsprechend für den Wettbewerb durchzuführenden Startart (F-Schlepp / Eigenstart),
· Flugbuch, inkl. der ggf. zum Lizenzerhalt notwendigen Einträge,
· Gültiges Tauglichkeitszeugnis (Medical),
11.2.	Jeder Teilnehmer sorgt eigenverantwortlich für sich und seine Mannschaft für Unterkunft. Campingmöglichkeiten sind am Flugplatz vorhanden und müssen im ausgewiesenen Bereich genutzt werden. Truppenunterkünfte stehen nur für ausländische Gäste zur Verfügung.
11.3 	Der Aufenthalt von Haustieren in der Kasernenanlage ist grundsätzlich verboten.
11.4.	Der Pilot ist für seine Team gegenüber der Wettbewerbsleitung verantwortlich.
11.5.	Die Teilnehmer verpflichten sich auf gegenseitige Rücksichtnahme im Fliegerhorst Trollenhagen insbesondere, was Ruhe- und Nachtzeiten angeht. Der Wettbewerbsleiter hält sich vor bei 2-maligen Verstoß von seinem Hausrecht gebracht zu machen und das weitere Camping auf Fliegerhorst zu untersagen.



Varcaturo, den 04 Januar 2026		  	




Frank Strewing						Jake Glahn 
Wettbewerbsleiter						Sportleiter 
